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Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „PV Freiflächenanlage Oberwaldhausen“ in Unterwaldhausen 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange / Beteiligung der Öffentlichkeit 
Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, sowie von der Öffentlichkeit sind Stellungnahmen  
zur Abwägung relevant. 

Anlage zur 
Gemeinderatssitzung 
am: 15.03.2023 

 
Datum Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Belange 
Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 

 
Beschlussvorschlag 

26.07.2022 IHK Bodensee-
Oberschwaben 

die IHK Ulm hat uns die Anhörung zum Bebauungsplan 
„PV Freiflächenanlage Oberwaldhausen, Gemeinde Un-
terwaldhausen, weiter geleitet. 
Die Gemeinde Unterwaldhausen liegt im Landkreis 
Ravensburg und somit im IHK-Bezirk der IHK Boden-
see-Oberschwaben. 
Wir teilen Ihnen mit, dass von Seiten der Industrie- und 
Handelskammer keine Bedenkengegen den Bebau-
ungsplan zur Einrichtung der PV-Freiflächenanlage in 
Oberwaldhausenbestehen. 
Bitte senden Sie der Industrie- und Handelskammer 
Bodensee-Oberschwaben in Zukunft zur Einholung un-
serer Stellungnahme bzw. im Rahmen der Beteiligung 
an Planungsverfahren alle Unterlagen bzw. einen Link 
zu den Unterlagen an  
bauleitplanung@weingarten.ihk.de 
 

 Kenntnisnahme 
 

27.07.2022 Deutsche Bahn AG die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien als von der DB 
Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger 
öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren: 
Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden 
die Belange der DB AG und ihrer Konzernunternehmen 
nicht berührt. Wir haben daher weder Bedenken noch 
Anregungen vorzubringen. 
Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung 
der Bahnanlagen entstehenden Immissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird vorsorg-
lich hingewiesen. 

 Kenntnisnahme 
 

01.08.2022 Gemeinde Guggenhausen vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen. Für 
Guggenhausen gibt es keine Einwendungen. 

 Kenntnisnahme 
 

mailto:bauleitplanung@weingarten.ihk.de
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

 
02.09.2022 Landratsamt Ravensburg Bebauungsplan "PV-Freiflächenanlage Oberwaldhau-

sen" und örtliche Bauvorschriften, Gemeinde Unter-
waldhausen 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
Allgemeine Einschätzung  
Es bestehen erhebliche Bedenken gegen das Bauleit-
planverfahren. Die Details entnehmen Sie bitte den fol-
genden Stellungnahmen der Fachbehörden.  
 
Koordinierte Stellungnahme Landratsamt Ravensburg 
zu folgenden Belangen  
A. Bauleitplanung 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden kön-
nen, mit Rechtsgrundlage  
Der Bebauungsplan entwickelt sich nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan, § 8 Abs. 2 BauGB.  
 
Begründung S. 2:  
Sie führen aus, dass der Vorhabenstandort im Land-
schaftsschutzgebiet liegt.   
Damit stehen der Planung derzeit rechtliche Hindernisse 
im Wege.  
Es ist daher im Verfahren zu klären, ob von den Ver-
botsvorschriften, eine Befreiung gewährt werden kann. 
Ansonsten ist die Planung nicht zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter Berücksichtigung verschie-
dener Auflagen wurde eine Befrei-
ung von den Vorschriften des 
Landschaftsschutzgebietes vom 
Landratsamt Ravensburg in Aus-
sicht gestellt. Parallel zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes wird 
ein entsprechender Antrag auf 
Befreiung beim Landratsamt ein-
gereicht. 

 
 
 
 
 
Die Bedenken wer-
den aufgegriffen und 
mit den Fachbehör-
den einvernehmlich 
abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Befreiung wird 
beantragt. 

  2 Bedenken und Anregungen  
A) Rechtsgrundlagen: Bitte aktualisieren. 
Planungsrechtliche Festsetzungen:  
Nr. 1.1. Je nach der Darstellung im Flächennutzungs-
plan kann auch das Planzeichen Nr. 7 EE Erneuerbare 
Energie mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ 

 
 
 
 
 
 

 
 
Rechtsgrundlagen 
werden aktualisiert. 
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

verwendet werden.   
Den Begriff „Solarfeld“ empfehlen wir durch „Photovolta-
ikanlage“ zu ersetzen, da nach Nr. 1.1 (doppelt) nur PV-
Module zugelassen werden.  
 

 
Solarfeld wird durch „Photovoltaik-
anlage“ ersetzt. 

 
Wird berücksichtigt. 

  Nr. 3. Die Baugrenze ist im Plan noch einzutragen.  
 

 Baugrenze wird ein-
getragen. 
 

  Nr. 4.1: Bepflanzung:  
Wir bitten die Bepflanzung im Plan einzutragen.  
 

Die vorgesehene Eingrünung der 
PV-Anlage mit Niederhecken und 
die Fläche zur Entwicklung einer 
Schwarzbrache wird im Bebau-
ungsplan dargestellt.  

Bepflanzung wird 
dargestellt. 

  Nr. 5: Das Leitungsrecht fehlt im Plan.  
 

 Das Leitungsrecht 
kann entfallen. 
 

  Nr. 6.1: Die Festsetzung ist so nicht ausreichend be-
stimmbar. Der Zeitpunkt sollte festgesetzt werden.  
 

 Text Nr. 6.1 wird prä-
zisiert.  

  B. Gewerbeaufsicht, Landwirtschaft, Altlasten, Vermes-
sung/Flurbereinigung, Oberflächengewässer 
[X] keine Anregungen 
 

 Kenntnisnahme 

  C. Bodenschutz 
Tel. 0751 85-4213 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden kön-
nen mit Rechtsgrundlage und Möglichkeiten der Über-
windung 
Auf die „Erläuterungen und Hinweise für die Bauleitpla-
nung Bodenschutz“ Stand April 2022 wird verwiesen, 
diese sind im weiteren Bebauungsplanverfahren zu be-
rücksichtigen (Anlage 1) 
 

  

  2. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zustän-
digkeit zum o.g. Plan gegliedert nach Sachkomplexen, 

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
Insgesamt ist die Bodenversiegelung bei PV-Anlagen 
gering. Allerdings kann es durch die Bauarbeiten bei 
Auf- und Abbau der Anlagen zu erheblichen Beeinträch-
tigungen des vorhandenen Bodens kommen, die nur 
schwer, wenn überhaupt zu beheben sind, wenn der 
Bodenschutz nicht beachtet und eingeplant wird. Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das 
Schutzgut Boden für die Bau-, Betriebs- und Rückbau-
phase sind im Umweltbericht entsprechend Anlage 1 
des BauGB abzuarbeiten. Nur wenn konsequent Boden-
schutzmaßnahmen beachtet werden, wird der Eingriff 
minimiert.  
Maßnahmen beim Rückbau sollten bereits aufgenom-
men und konkretisiert werden. Nach Ablauf der Nut-
zungsdauer sollen die Flächen voraussichtlich wieder 
als landwirtschaftliche Flächen nutzbar sein. Deshalb ist 
es notwendig, die baulichen Anlagen und alle Gebäude 
abzubauen sowie Kabel und Betonfundamente vollstän-
dig zu beseitigen. Der ursprünglich vorhandene Boden-
aufbau, Bodenqualität und Boden Mächtigkeiten sind 
nach Ablauf der Nutzungsdauer wiederherzustellen und 
die überplante Fläche fachgerecht zu rekultivieren. Ver-
dichtungen des Bodens sind durch geeignete Maßnah-
men zu beheben. Um dies zu gewährleisten sollten Bo-
den Mächtigkeiten und Bodenqualitäten vor dem Bau 
der PV-Anlage festgestellt und dokumentiert werden.  
Die Böden am Standort weisen auf 2/3 der Fläche Bo-
denzahlen von 54 und 55 auf und auf 1/3 der Fläche 
liegen sie bei 41. Die Bodenwertigkeit ist bei mittel bis 
hoch angesiedelt. Die Bodenfunktionen dürfen durch 
den Bau der Anlage nicht verschlechtert werden.   
 

Böden vorgesehen (s. Maßnahme 
5 des Umweltberichts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgesehenen Maßnahmen 
zum Schutz und zur Wiederher-
stellung der Böden beziehen sich 
auf Bau, Betrieb und Rückbau der 
Anlage. Unter Berücksichtigung 
dieser Maßnahmen können schäd-
liche Bodenverdichtungen weitest-
gehend vermieden werden.  

im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet.  

  Nur wenn Bau- und Rückbau und Betrieb der PV-Anlage 
mit großer Sorgfalt und Einhaltung von entsprechenden 
Bodenschutzmaßnahmen durchgeführt werden, besteht 

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 
Böden vorgesehen (s. Maßnahme 

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

die Chance, dass der Boden am Standort seine Qualität 
behält. Falls bei ungeeigneten Witterungs- oder Boden-
feuchtigkeiten die Anlage erstellt oder rückgebaut wird, 
d.h. Bodenverdichtungen entstehen oder beim 
Bau/Rückbau der Kabelkanäle Boden nicht schichtge-
recht oder verdichtet wieder eingebaut wird, ergeben 
sich auf der Fläche nur schwer wiederherstellbare oder 
dauerhafte z.T. massive Beeinträchtigungen.   
Die Böden am Standort sind verdichtungsempfindlich. 
Deshalb sollten die Ackerflächen aus Sicht des Boden-
schutzes rechtzeitig vor der Aufstellung des PV-Anlage 
angesät werden, so dass der Boden beim Bau der Anla-
ge durch eine Grasnarbe schon etwas geschützt ist.  
Befahrung bei ungeeigneter Bodenfeuchtigkeit ist drin-
gend zu vermeiden. Die Befahrbarkeitsgrenzen, wie sie 
sich aus der DIN 19639 ergeben, sind bei den Bau- und 
Rückbauarbeiten konsequent zu beachten, da sonst 
irreversible Bodenschäden entstehen können.  
Bei der Verlegung und dem Rückbau von Leitungen ist 
auf die Erhaltung der natürlichen Bodenschichten 
(schichtgerechter Aus- und Wiedereinbau der Böden 
ohne Schadverdichtungen) zu achten. Nachhaltige Be-
einträchtigungen des Bodengefüges und der Bodenqua-
lität durch Verdichtungen und Vermischungen der Bo-
denhorizonte sind zu vermeiden. Verdichtungen des 
Bodens sind in der Regel nur schwer zu beheben, Ver-
schlechterungen der Bodenqualität durch Bodenvermi-
schungen sind dauerhaft. 
 

5 des Umweltberichts). Diese be-
inhalten Vorgaben zur Lagerung 
des Unter- und Oberbodens sowie 
Vorgaben zur Umlagerung und 
Befahrung bei ungeeigneten Bo-
denverhältnissen.  
 

weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 

  Anregungen zur Erstellung des Umweltberichts:  
Die bauzeitlichen Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
des Bodens sowie die Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen bei der Aufstellung der Module, als 
auch beim Rückbau der Module sind anzuführen. Eben-
so sind die Beeinträchtigungen während des Betriebs 
(u.a. Beschattung, Niederschlagsverteilung) zu be-

Die Beschreibung, Bewertung und 
die Prognose der Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden wird in 
Kapitel 5.3 des Umweltberichts 
behandelt.  

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

schreiben.  
Um dies zu gewährleisten, sind konsequent Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Schutz des 
Bodens zu beachten und durchzuführen. Diese sollten 
bei der Abarbeitung der Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustands bei Durchführung der Planung mit 
beachtet und beschrieben und auch bei den Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen aufgeführt wer-
den, da nur dann der Eingriff als minimal eingestuft wer-
den kann.  
Bei der Eingriffsbewertung ist mit aufzunehmen, dass 
der Eingriff in das Schutzgut Boden nur bei fachgerech-
tem Umgang mit dem Boden und Einhaltung der Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen geringfügig 
ist.   
Mögliche Wirkfaktoren beim Bau einer PV-Anlage sind 
zur Orientierung für die Abarbeitung, als Anlage 2 beige-
fügt.   
Durch die Ausbildung der Modultische ohne Betonfun-
damente wird der Eingriff in den Boden zwar minimiert. 
Die größte Gefahr für erhebliche Beeinträchtigungen des 
Bodens bestehen allerdings durch Verdichtung des Bo-
dens durch Befahrung der Fläche bei der Herstellung 
und Rückbau der Anlage sowie durch Vermischen und 
Verdichtungen des Bodens beim Verlegen und Rückbau 
der Kabel, oder aber durch Schadverdichtungen bei der 
Wartung/Instandhaltung der Anlage oder Pflege der An-
lage bei ungeeigneten Witterungs- /Bodenbedingungen.   
Die Böden am Standort sind verdichtungsempfindlich. 
Es wird zu Bodenbeeinträchtigungen durch den Bau der 
Anlage kommen, die irreversibel sind. Deshalb ist aus 
Sicht des Bodenschutzes ein Abschlag von 10 % der 
Wertigkeit des Bodens für baubedingte Beeinträchtigun-
gen des Bodens anzusetzen.   

  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind für 
das Schutzgut Boden für die Bau-, Betriebs- und Rück-

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 

Die Bedenken und 
Anregungen werden 



P:\Planung\P79_Unterwaldhausen\01_BPlan_Solarpark\09_TÖB\01_Aufstellung\02_Abwägung\20230315_Unterwh_BPlan_FF_PV_Abwäg_TÖBs_RG_Menz.docx 

Seite 7 

Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

bauphase im Umweltbericht entsprechend Anlage 1 
BauGB anzuführen. Es wird empfohlen, Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung eines Eingriffes in den 
Durchführungsvertrag zwischen Gemeinde und Vorha-
bensträger mit aufzunehmen.   
Unter „Maßnahmen zur Überwachung“ sollte die Über-
wachung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men im Schutzgut Boden, die im Bericht zu konkretisie-
ren wären, aufgenommen werden.   
Für Bau und Rückbau wird empfohlen eine bodenkundli-
che Baubegleitung zu beteiligen, da es vorwiegend in 
diesen Phasen zu irreversiblen Beeinträchtigungen des 
Bodens kommen kann.  
 

Böden vorgesehen (s. Maßnahme 
5 des Umweltberichts) 
 

im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 

  3. Hinweise 
Es wird darauf hingewiesen, dass es mittlerweile Verfah-
ren zur gleichzeitigen Nutzung von Flächen für die land-
wirtschaftliche Pflanzenproduktion und die PV-
Stromproduktion (Photovoltaik) gibt. Der SB Boden-
schutz bittet, zu prüfen, ob ein solches Verfahren mög-
lich ist, um den Verlust an landwirtschaftlich genutztem 
Boden deutlich zu minimieren.  
Es wird gebeten das Sachgebiet Bodenschutz im Bau-
antragsverfahren zu beteiligen.  
 

 
Der Hinweis wurde geprüft. Bisher 
gibt es erst wenige Pilotprojekte. 
Nach unserer Kenntnis insbeson-
dere in erster Linie für Sonderbau-
kulturen. 

 
Kenntnisnahme 

  D. Forst 
Tel. 0751 85-6260 
Im Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans "PV 
Freiflächenanlage Oberwaldhausen" befinden sich keine 
Waldflächen. Sofern Ausgleichsmaßnahmen nicht im 
Wald vorgesehen werden, ist die Beeinträchtigung forst-
licher Belange nicht anzunehmen.  
E Naturschutz  
Tel. 0751 85-4232 
 

 Kenntnisnahme 

  1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-   
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden kön-
nen, mit Rechtsgrundlage 
Landschaftsschutzgebiet „Altshausen-Fleischwangen-
Königsegg (Nr. 4.36.050)“ (LSG), § 26 BNatSchG, § 3 
LSG-Verordnung (VO) vom 15.03.2022 

  Die vorgesehene Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 
einer Fläche von ca. 2,2 ha auf Flst. Nr. 135, 139/9, 
165/1 liegt im Landschaftsschutzgebiet „Altshausen-
Fleischwangen-Königsegg (Nr. 4.36.050)“.   
Die Landschaftsschutzgebietsverordnung (LSG-VO) 
stellt gegenüber einer gemeindlichen Satzung höher-
rangiges Recht dar. Gemäß § 4 der LSG-VO sind alle 
Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes 
verändern oder dem besonderen Schutzzweck der Ver-
ordnung zuwiderlaufen.   
Wesentlicher Schutzzweck des Landschaftsschutzge-
biets ist es, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Na-
tur und Landschaft sowie die Regenerationsfähigkeit 
und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Schutzgüter des 
Naturhaushalts zu erhalten, zu entwickeln und wieder-
herzustellen. Dazu gehört laut Würdigung des Land-
schaftsschutzgebiets vom 16.07.2021 im Besonderen 
auch „die Erhaltung und Entwicklung der landschaftlich 
reizvollen, eiszeitlich geprägten Moor- und Hügelland-
schaft mit einer kleinräumigen Vielfalt an Landschafts-
komplexen wie Riede, Grünlandniederungen, Streu-
obstwiesen, Hecken- 
/Gehölzgruppen und naturnahe Still- und Fließgewässer. 
Auch die Erhaltung/Entwicklung der charakteristischen 
Gebietstypen der feuchten Niederungen, Moorböden mit 
ihrer herausragenden Bedeutung für Avifauna, der Wäl-
der sowie der agrarisch geprägten Offenlandräume mit 
unterschiedlicher Struktur dichte…“ zählen dazu.   

Unter Berücksichtigung verschie-
dener Auflagen wurde eine Befrei-
ung von den Vorschriften des 
Landschaftsschutzgebietes vom 
Landratsamt Ravensburg in Aus-
sicht gestellt. Parallel zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes wird 
ein entsprechender Antrag auf 
Befreiung beim Landratsamt ein-
gereicht. 

Eine entsprechende 
Befreiung wird bean-
tragt. 

  Der Geltungsbereich liegt östlich angrenzend an die 
Ortschaft „Oberwaldhausen“ und befindet sich vollstän-
dig im Landschaftsschutzgebiet und in der freien Land-
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

schaft. Die Umgebung ist durch eine standortgeprägte 
Landwirtschaft, wertvolle Streuobstgürtel in Ortsrandla-
ge, Heckenbiotope und ein bewegtes Relief gekenn-
zeichnet. Laut Landschaftsbildbewertung (Anhang I der 
Würdigung zur Schutzgebietsverordnung) handelt es 
sich beim Plangebiet um eine strukturreiche, bewegte 
Grundmoränenlandschaft, welche eine hohe Bedeutung 
für das Landschaftsbild, d.h. für Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Natur und Landschaft hat.  
Die Planfläche selbst unterliegt einer ackerbaulichen 
Nutzung und ist vergleichsweise strukturarm. Sie ist je-
doch insbesondere für bedrohte Offenlandarten wie 
Feldlerche, Neuntöter u.a. schutzwürdig. Das Plangebiet 
liegt überwiegend in dem nach dem Zielartenkonzept 
des Landkreises Ravensburg ausgewiesenen Bereichs 
für den Neuntöter (Priorität 1 – besonders geeignet) und 
Feldlerche (Priorität 2 – Habitateignung vorhanden und 
direkt südlich angrenzend Priorität 1 – besonders geeig-
net).   
Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dieser Fläche 
würde dem Schutzzweck des Landschaft Schutzgebiets 
widersprechen. Zum einen würde die Anlage zu einer 
weithin sichtbaren technischen Überprägung des Land-
schaftsbildes führen und auf Erholungssuchende in ih-
rem Naturgenuss erheblich störend wirken. Die Höhe 
der Modultische ist noch nicht festgelegt. Je nach deren 
Höhe entstünde zudem möglicherweise eine Kulissen-
wirkung auf Bodenbrüter, so dass die Habitateignung für 
die Feldlerche im Umfeld von etwa 150m um die Anlage 
erheblich verschlechtert würde. 

  Eine Erlaubnis nach § 5 der LSG-VO kann für das Vor-
haben nicht erteilt werden, da das Vorhaben – auch un-
ter Ergreifung von Maßnahmen zur Einbindung in die 
Landschaft (z.B. Eingrünung) - nicht mit dem Schutz-
zweck des LSG-Gebietes vereinbar ist. 

 Kenntnisnahme 

  Eine Befreiung nach § 9 LSG-VO kommt nach aktueller Unter Berücksichtigung verschie- Wird berücksichtigt 
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Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

Rechtslage nicht in Betracht. Voraussetzung für eine 
Befreiung wäre das Vorliegen eines „überwiegend öf-
fentlichen Interesses“ und ein „atypischer Einzelfall, der 
zum Zeitpunkt des Normerlasses nicht bedacht wurde“. 
Zudem kann eine Befreiung nur dann in Betracht kom-
men, wenn keine zumutbaren Planungsalternativen be-
stehen.   
Im vorliegenden Fall wird weder die erforderliche Singu-
larität des Vorhabens noch eine Alternativlosigkeit gese-
hen. Ähnliche Planungen sind grundsätzlich im gesam-
ten Landschaftsschutzgebiet denkbar, so dass es dem 
Vorhaben am Einzelfallcharakter fehlt. Andererseits ist 
die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im 
gesamten Gemeindegebiet oder darüber hinaus denk-
bar, so dass ausreichend Planungsalternativen außer-
halb des Landschaftsschutzgebiets bestehen sollten. 
Nach aktueller Rechtslage verstößt die Planung gegen 
höherrangiges Recht. Eine Befreiung ist nach derzeiti-
gem Stand nicht möglich.  

dener Auflagen wurde eine Befrei-
ung von den Vorschriften des 
Landschaftsschutzgebietes vom 
Landratsamt Ravensburg in Aus-
sicht gestellt. Parallel zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes wird 
ein entsprechender Antrag auf 
Befreiung beim Landratsamt ein-
gereicht. 

durch Antrag auf Be-
freiung. 

  F. Abwasser 
Tel. 0751 85-4156 
1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden kön-
nen, mit Rechtsgrundlage  
• Die Reinigung der Modulflächen darf nur mit rei-
nem Wasser erfolgen. 
• Sollten ölgekühlte Transformatoren zum Einsatz 
kommen, müssen diese mit einer Ölauffangwanne aus-
gestattet werden. 

 
 
Folgender Hinweis wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen: 
„Die Reinigung der Modulflächen 
darf nur mit reinem Wasser erfol-
gen. Sollten ölgekühlte Transfor-
matoren zum Einsatz kommen, 
müssen diese mit einer Ölauf-
fangwanne ausgestattet sein.“ 

 
 

  G. Grundwasser Tel. 0751 85-4269 1. Bedenken und 
Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zum o.g. 
Plan gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage. Durch Kabelgräben 
darf keine Drainagewirkung hervorgerufen und Schicht-
/Grundwasser abgeleitet werden. Entsprechende Maß-
nahmen gegen eine Drainagewirkung sind vorzusehen. 

Falls die Leitungen unterirdisch 
verlegt werden, so werden die 
erforderlichen Gräben nach Ab-
schluss der Leitungsverlegung 
ordnungsgemäß verfüllt. Bei der 
Lagerung und beim Wiedereinbau 
des Bodens erfolgt eine Trennung 

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 



P:\Planung\P79_Unterwaldhausen\01_BPlan_Solarpark\09_TÖB\01_Aufstellung\02_Abwägung\20230315_Unterwh_BPlan_FF_PV_Abwäg_TÖBs_RG_Menz.docx 

Seite 11 

Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

 von Unter- und Oberboden. Unter 
Berücksichtigung dieser Maßnah-
men ist keine Drainagewirkung 
durch die Leitungsgräben zu er-
warten.  

April 2022 Landratsamt Ravensburg 
Bau und Umweltamt 

ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE 
BAULEITPLANUNG BODENSCHUTZ 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) der Boden als Belang 
des Umweltschutzes - auch im vereinfachten bzw. be-
schleunigten Verfahren nach §§ 13, 13 a, 13 b BauGB - 
zu berücksichtigen. Die Belange des Bodens sind sach-
gerecht abzuwägen und müssen ihren Niederschlag, in 
Begründung, Festsetzungen und Hinweisen und ggfs. 
zusätzlich im Umweltbericht zum Bauleitplan finden.  
Nach § 1 a Abs. 2 BauGB wird ein sparsamer und scho-
nender Umgang mit Grund und Boden gefordert. Im 
Sinne eines sparsamen Umgangs mit der nicht ver-
mehrbaren Ressource Boden ist es notwendig, den Ver-
brauch von Böden quantitativ und qualitativ zu bilanzie-
ren und auf Böden zu lenken, die eine möglichst geringe 
Leistungsfähigkeit aufweisen. Die Möglichkeiten der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung sind 
zu nutzen.  
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen (z.B. Filter für 
Staub und Schadstoffe, Wasserreinigung und Speiche-
rung, Standort für Pflanzen, Hausgärten, Temperatur 
und Klima) sind möglichst zu vermeiden, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen sind zu minimieren und auszuglei-
chen (§ 1 a Abs. 3 BauGB). Insbesondere der Mutterbo-
den ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen.  
Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach § 7 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Bodeneinwirkun-

Die Beschreibung, Bewertung und 
die Prognose der Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden wird in 
Kapitel 5.3 des Umweltberichts 
behandelt. 

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 



P:\Planung\P79_Unterwaldhausen\01_BPlan_Solarpark\09_TÖB\01_Aufstellung\02_Abwägung\20230315_Unterwh_BPlan_FF_PV_Abwäg_TÖBs_RG_Menz.docx 

Seite 12 

Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

gen so weit wie möglich zu vermeiden oder zu vermin-
dern. 

  Flächennutzungsplanung  
Gemäß § 5 BauGB können verschiedene bodenrelevan-
te Darstellungen im Flächennutzungsplan getroffen wer-
den. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB können durch die 
Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft planerisch vorbereitet werden.  
Insbesondere bei hochwertigen Böden sollen Alternati-
ven geprüft werden.  
Bebauungsplanung  
Es wird empfohlen, folgende Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen:  
Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu 
beschränken (§ 1 a BauGB). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird in dem Textteil 
übernommen. 

  Vorschläge für weitere mögliche fachliche Hinweise: 
- Pflanzgebote können nur langfristig funktionie-
ren, wenn ein entsprechender Boden als Grundlage vor-
handen ist und bei der Herstellung dieser Bodenschich-
ten die gängigen Vorgaben zum Umgang mit dem Bo-
den (DIN 19639, DIN 19731 und DIN 18915–6-2018) 
beachtet werden. 
- Ausweisung von Flächen zur temporären Lage-
rung von Bodenmaterial/Mietenflächen (ggf. als Festset-
zung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB). 
- Auf den nicht überbaubaren bzw. nicht überbau-
ten Grundstücksflächen sind Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu beschränken. Durch Baumaß-
nahmen verdichtete, nicht überbaubare Böden sind nach 
Beendigung der Baumaßnahmen durch geeignete Maß-
nahmen zu lockern. Aufschüttungen: Oberboden darf 
nicht überschüttet werden. 

  

  Es wird empfohlen, folgende Hinweise aufzunehmen: 
Bei der Ausführung von Vorhaben ist auf einen fachge-
rechten und schonenden Umgang mit dem Boden zu 

 Hinweis wird über-
nommen. 
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achten, entsprechend der Darstellung in der Broschüre 
„Bodenschutz beim Bauen“.  
 

  Soll bei einem Vorhaben auf einer nicht versiegelten, 
nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche von 
mehr als 5000 m2 auf den Boden eingewirkt werden, hat 
der Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des 
Vorhabens zur Gewährleistung eines sparsamen, scho-
nenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden 
ein Bodenschutzkonzept (BSK) zu erstellen (§ 2 Abs. 3 
Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBod-
SchAG)). Inhalte des Bodenschutzkonzepts sind in der 
DIN 19639 aufgelistet. 
Die Umsetzung des BSK ist bei Vorhaben mit einer Flä-
che von mehr als 10.000 m2 von einer fachkundigen 
bodenkundlichen Baubegleitung zu überwachen (§ 2 
Abs. 3 LBodSchAG). 

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 
Böden vorgesehen (s. Maßnahme 
5 des Umweltberichts). Diese be-
inhaltet die Erstellung eines Bo-
denschutzkonzepts und die Be-
stellung einer bodenkundlichen 
Baubegleitung. 
 

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 

  - Nach § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschafts-
gesetz (LKreiWiG) soll bei der Ausweisung von Bauge-
bieten und der Durchführung von Bauvorhaben ein Erd-
massenausgleich angestrebt werden. Dies gilt in beson-
derem Maße in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehal-
ten in Böden nach § 12 Abs. 10 Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV). Für nicht ver-
wendbare Aushubmassen sollen entsprechende Entsor-
gungsmöglichkeiten eingeplant werden. Durch planeri-
sche Maßnahmen (z.B. Straßenführung, Tiefgaragen, 
Höhenlage Straße - Gebäude) sollte der Flächenver-
brauch und der Bodenaushub reduziert werden. 
Bei Vorhaben mit einem zu erwartenden Anfall von mehr 
als 500 m3 Bodenaushub ist ein Verwertungskonzept zu 
erstellen (§ 3 Abs. 4 LKreiWiG). 

Bei der Aufstellung der PV-Module 
erfolgt überwiegend kein Boden-
abtrag oder Angleichungen im 
Gelände. 
Geringe Mengen überschüssigen 
Oberbodens werden auf den 
Pflanzgebotsflächen innerhalb des 
Geltungsbereichs wieder aufge-
tragen.  

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 

  Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist 
auf einen sorgsamen und schonenden Umgang zu ach-
ten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit anderen 
Bodenhorizonten zu vermeiden. Zu Beginn der Bau-
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maßnahmen ist der anstehende Oberboden abzutragen 
und bis zur Wiederverwertung in profilierten Mieten ohne 
Verdichtungen zu lagern. Die i.d.R. darunter folgenden 
Bodenhorizonte, also kulturfähiger Unterboden und un-
verwittertes Untergrundmaterial, sind ebenfalls beim 
Ausbau sauber voneinander zu trennen und getrennt zu 
lagern. Die Bodenmieten sind mit tiefwurzelnden Grün-
düngungspflanzen zu begrünen. Bei einer Wiederver-
wertung des Bodenmaterials vor Ort sind die Böden bei 
der Wiederherstellung von Grünflächen möglichst ent-
sprechend ihrer ursprünglichen Schichtung und verdich-
tungsfrei einzubauen. 
Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial ist zu separieren und 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu verwer-
ten oder zu entsorgen. 

  Überschüssiger Boden ist einer sinnvollen, möglichst 
hochwertigen Verwertung zuzuführen, bspw. Auftrag auf 
landwirtschaftlichen Flächen oder im Gartenbau. 
- Böden auf nicht überbauten Flächen, insbeson-
dere künftige Grün- und Retentionsflächen sind während 
des Baubetriebs vor Beeinträchtigungen (Verdichtungen 
durch Überfahren, Missbrauch als Lagerfläche sowie 
Vernässung, Vermischung und Verunreinigung) durch 
Ausweisung und Abtrennung als Tabuflächen zu schüt-
zen. Ggf. eingetretene Beeinträchtigungen sind zu be-
seitigen, bspw. durch Tiefenlockerung und Ersteinsaat 
mit tiefwurzelnden Pflanzen. 
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu la-
gern, dass Stoffeinträge bzw. -vermischung mit Boden-
material ausgeschlossen werden. 

  

  Hinweise zu Erschließungsmaßnahmen  
Nach § 2 Abs. 1 LBodSchAG haben öffentliche Pla-
nungsträger bei Planung und Ausführung eigener Vor-
haben die Belange des Bodenschutzes in besonderem 
Maße zu berücksichtigen.  
Soll für ein Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht 

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 
Böden vorgesehen (s. Maßnahme 
5 des Umweltberichts). Diese be-
inhaltet die Erstellung eines Bo-
denschutzkonzepts und die Be-

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
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baulich veränderten oder unbebauten Fläche von mehr 
als 5.000 m² auf den Boden eingewirkt werden, ist zur 
Gewährleistung eines sparsamen, schonenden und 
haushälterischen Umgangs mit dem Boden ein Boden-
schutzkonzept (BSK) zu erstellen. Bei Vorhaben von 
mehr als 10.000 m2 Boden-Einwirkfläche kann die Be-
stellung einer fachkundigen, bodenkundlichen Baube-
gleitung verlangt werden (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG).   
Bei zulassungsfreien Vorhaben ist das BSK sechs Wo-
chen vor dem Beginn der Ausführung des Vorhabens 
der unteren Bodenschutzbehörde (Landratsamt 
Ravensburg, Bau- und Umweltamt) vorzulegen.   
Nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG ist bei Vorhaben mit einem zu 
erwartenden Anfall von mehr als 500 m3 Bodenaushub 
ein Verwertungskonzept zu erstellen ist. Die Synergieef-
fekte von Bodenschutz- und Verwertungskonzept sollten 
dabei genutzt werden.  
Die Inhalte eines Bodenschutzkonzepts (siehe DIN 
19639) müssen bereits in der Ausschreibung berück-
sichtigt werden, um es effektiv und kostengünstig um-
setzen zu können. Schon frühzeitig sollten die Möglich-
keiten für eine hochwertige Verwertung des anfallenden, 
überschüssigen Ober- und Unterbodens geprüft werden. 

stellung einer bodenkundlichen 
Baubegleitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überschüssiger Bodenaushub fällt 
im Rahmen des Vorhabens nicht 
an. 

eingearbeitet. 

 Ravensburg Wirkfaktoren 

 

  

  Bodenversiegelungen, -Teilversiegelungen und Boden-
verdichtung: 
Teilversiegelung von Boden durch Anlage geschotterter 
Zufahrtswege, bzw. Baustraßen, Baustelleneinrichtungs-

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 
Böden vorgesehen (s. Maßnahme 
5 des Umweltberichts). Diese be-
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flächen, Lager- und Abstellflächen. Bodenverdichtung 
durch den Einsatz von schweren Bau- und Transport-
fahrzeugen. In Abhängigkeit der zum Einsatz kommen-
den Geräte und den Bodenverhältnissen vor Ort muss 
die Befahrbarkeit des Baugeländes durch Errichtung von 
geschotterten Baustraßen oder Verlegung von Boden-
schutzplatten sichergestellt werden. Bei einer Befahrung 
der Flächen mit Radfahrzeugen kann es vor allem bei 
feuchten Bodenverhältnissen zu einer Verdichtung des 
Bodens kommen. Diese sind in der Regel nur schwer 
wenn überhaupt zu beheben. Deshalb sind bei Herstel-
lung- und Rückbau der Anlage Befahrungen der Fläche 
auf ein Minimum zu reduzieren, Radfahrzeuge sollten 
die Fläche nicht befahren und falls doch nötig entspre-
chende Baustraßen oder Bodenschutzplattenverlegt 
werden. Die Bauarbeiten sind nur bei ausreichend abge-
trocknetem Bodendurchzuführen. Ggf. entstandene Ver-
dichtungen sollten sofort wieder behoben werden. 
Geländemodellierungen sind nur in Ausnahmefällen 
zulässig. Boden auf- und Abtragsbereiche sind im BP 
bereits darzustellen und die Parameter festzusetzen. 
Diese Flächen sind auf ein Minimum zu reduzieren. 
 

inhalten u.a. Vorgaben zur Umla-
gerung und Befahrung bei unge-
eigneten Bodenverhältnissen.  
 

  Bodenumlagerungen/Bodenvermischung 
Bodenumlagerung und Durchmischung bedingt durch 
die Verlegung von Erdkabeln sowie ggf. durch Gelän-
demodellierungen. Beim Bau und Rückbau der Kabel-
gräben wird in der Regel Boden in größerem Umfang 
ausgehoben, zwischengelagert und teilweise wieder 
eingebaut. Dabei ist auf einen schichtgerechten Boden-
ausbau und wieder Einbau, d.h. auf eine saubere Tren-
nung der verschiedenen Bodenhorizonte bei Ausbau, 
Lagerung und Wiedereinbau zu achten. Eine Vermi-
schung der Bodenhorizonte führt in der Regel zu einer 
Verschlechterung der Bodenverhältnisse, ist nicht rever-
sibel und deshalb zu unterlassen. 

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 
Böden vorgesehen (s. Maßnahme 
5 des Umweltberichts). Diese be-
inhalten u.a. Vorgaben zur Lage-
rung des Unter- und Oberbodens. 
 

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 
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  Anlagebedingte Auswirkungen: 
Bodenversiegelungen werden durch Erstellung von 
Fundamenten der PV-Anlage, des Betriebsgebäudes, 
der Erschließungsanlagen (Betriebsgebäude, Zuwe-
gung, Wendemöglichkeiten, Parkplatz) verursacht. Die 
natürlichen Bodenfunktionen gehen in diesen Bereichen 
für die Dauer der Anlage vollständig verloren vorh. Diese 
können nach Rückbau der Anlage bei fachgerechter 
Rekultivierung wieder hergestellt werden. Überdeckung 
von Boden durch die Module führt zu einer Beschattung 
der Flächen und Reduzierung des Niederschlagswas-
sers unter den Modulflächen und damit zu einer ober-
flächlichen Austrocknung der Böden. Der Bodenwasser-
haushalt wird verändert. Das an den Modulkanten ablau-
fende Wasser kann zu Bodenerosion führten. Insbeson-
dere bei geneigtem Gelände und unbewachsenem Bo-
den. Hier sind Maßnahmen zur Vermeidung des Entste-
hend oder zur Reduktion von Erosion vorzusehen (z.B. 
Verhinderung des Entstehens von Erosionsrinnen). 

Die Beschreibung, Bewertung und 
die Prognose der Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden wird in 
Kapitel 5.3 des Umweltberichts 
behandelt. 
Durch die Umwandlung von Acker 
in Grünland im Bereich der PV-
Module wird die Anfälligkeit des 
Plangebiets gegenüber Bodenero-
sion deutlich reduziert.  

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 

  Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Verdichtungen: 
Bei Wartung bzw. Instandhaltung wie z.B. Austausch 
von Modulen kann es bei Befahrung der Fläche bei 
feuchten Bodenverhältnissen zu Verdichtungen kom-
men. Diese sollten ebenfalls nach Abschluss dieser Ar-
beiten wieder behoben werden. Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten sollten nur bei ausreichend abgetrock-
netem Boden erfolgen. 

Es sind Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von 
Böden vorgesehen (s. Maßnahme 
5 des Umweltberichts). Diese be-
inhalten u.a. Vorgaben zur Umla-
gerung und Befahrung bei unge-
eigneten Bodenverhältnissen.  
Diese gelten für den Bau, den Be-
trieb und den Rückbau der PV-
Anlage.  

Die Bedenken und 
Anregungen werden 
im Rahmen des Um-
weltberichts abgear-
beitet und in dem 
Plan- und Textteil 
eingearbeitet. 

  Stoffliche Emissionen: 
Umgang mit Wasser Gefährdeten Stoffen im Bereich der 
Transformatoren. Gefahren können hier aber durch fest-
gelegte Standards weitgehend ausgeschlossen werden. 
Modulhalterungen und Tragekonstruktionen aus verzink-
tem Stahl können u.U. Zinkionen ans Sickerwasser und 
den Boden abgeben. Erhebliche Beeinträchtigungen der 

 Kenntnisnahme 
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Umwelt können in der Regel daraus nicht abgeleitet 
werden. 

03.08.2022 Netze BW GmbH da sich im Geltungsbereich der geplanten PV-
Freiflächenanlage keine Anlagen, Kabel oder Freileitung 
der Netze BW GmbH befinden, haben wir keine Ein-
wände oder Bedenken vorzubringen. 

 Kenntnisnahme 

26.08.2022 Regierungspräsidium Frei-
burg 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
A Allgemeine Angaben 
Bebauungsplan "PV-Freiflächenanlage Oberwaldhau-
sen", Gemarkung der Gemeinde Unterwaldhausen, 
Ortsteil Oberwaldhausen, Lkr. Ravensburg (TK 25: 8022 
Ostrach) 

  

  B Stellungnahme 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowis-
senschaftliche und bergbehördliche Belange äußert sich 
das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf 
der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und 
seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.  
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden kön-
nen  
Keine 

  
Kenntnisnahme 

  2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die 
den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstan-
des 
Keine 

 Kenntnisnahme 

  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfah-
ren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine 
fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein 
ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrund-
gutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbe-
reich des gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zulässig-
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keit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andern-
falls die Übernahme der folgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan empfohlen:  
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am 
LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich 
von Gesteinen der Oberen Süßwassermolasse. Die an-
stehenden Gesteine können in Hanglage und bei der 
Anlage von tiefen und breiten Baugruben zu Rutschun-
gen neigen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weite-
ren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genau-
en Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum 
Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen. 

 
 
Hinweis wird über-
nommen. 

  Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenkenvorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vor-
zubringen. 
 
Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbauge-
biet. 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet 
nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdische Keller) 
betroffen. 
 

  
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

  Grundwasser  Kenntnisnahme 
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Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer 
Sicht keine Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissen-
schaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse kön-
nen dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine 
Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten 
der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) ent-
nommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, 
welches im Internet unter der Adresse  
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope  
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abge-
rufen werden kann. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

11.08.2022 Regierungspräsidium Frei-
burg  

im Geltungsbereich des Bebauungsplans „PV-
Freiflächen Anlage liegt kein Wald im Sinne von § 2 
LWaldG. Eine indirekte Betroffenheit von Waldflächen 
(z. B. Waldabstand, Ausgleichsmaßnahmen) ist in den 
aktuell zur Verfügung gestellten Unterlagen ebenfalls 
nicht erkennbar. Insofern sind forstrechtliche/-fachliche 
Belange von dem im Betreff bezeichneten Bauleitplan-
verfahren nicht berührt 
. 

 Kenntnisnahme 
 

Juni 2022 Regierungspräsidium Frei-
burg LGRB 

TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Pla-
nungsträger 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im 
Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbeitung-
der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im  
Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher Belange 
(TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungs-
ablauf (Workflow). Um diesen Workflow effizient zu ge-
stalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht be-
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arbeiten zu können, sind folgende Punkte zu beachten. 
 

  1. Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 
Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach 
Möglichkeit dem LGRB nur digital bereitzustellen. Über-
mitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungs-
flächen (Geodaten), damit wir diese in unser Geographi-
sches Informationssystem (GIS) einbinden können. Da-
bei reichen die Flächenabgrenzungen aus. Günstig ist 
das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich 
ist, können Sie uns die Daten auch im AutoCAD-Format 
(dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen 
Geodaten- bzw. GIS-Format zusenden. 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Grö-
ße) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere Da-
tensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alterna-
tiv können wir alle zum Verfahren gehörenden Unterla-
gen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer ein-
zigen ZIP-Datei herunterladen. Bei Flächennutzungs-
planverfahren, welche die gesamte Fläche einer Ge-
meinde/VVG/GVV umfassen, benötigen wir zusätzlich 
den Kartenteil in Papierform. 
 

 Kenntnisnahme 
 

  2. Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 
Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten 
Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung deut-
lich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungs-
änderungen). 

 Kenntnisnahme 
 

  3. Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das 
laufende Verfahren  
Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung 
von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche Beteili-
gung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwä-
gungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Ter-
minniederschriften ohne Beteiligung des LGRB (Anhö-

 Kenntnisnahme 
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rung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaubnisse, bau- 
und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entschei-
dungen nach dem Flurbereinigungsrecht, Eingangsbe-
stätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum lau-
fenden Verfahren für erforderlich halten, werden wir Sie 
darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinwei-
sen. 
 

  4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 
Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-
Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stich-
wort „TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer 
Planung.  
5 Hinweis zum Datenschutz 
Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die 
Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB verwen-
det. 
 

 Kenntnisnahme und 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

  6. Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geolo-
gie daten 
Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzli-
che Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologie Datengesetz 
(GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu 
stehen Ihnen unter 
https://www.lgrbbw.de/geologiedaten/index_html?lang=1 
 zur Verfügung. 
 
 

 Kenntnisnahme 
 

  Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des 
LGRB 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange basieren auf den Geofachdaten der geowis-
senschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Inter-
net abrufen können: 
A Bohrdatenbank 

 Kenntnisnahme 
 

https://www.lgrbbw.de/geologiedaten/index_html?lang=1
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Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können 
im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 
• Als Tabelle: https://www.lgrb-

bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb 
• Als interaktive Karte:  

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb 
• Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-

bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 
&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NA
ME=lgrb_adb 
 

  B Geowissenschaftlicher Naturschutz 
Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten des 
landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter 
folgenden Adressen abgerufen werden: 
• Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-

bw.de/?view=lgrb_geotope 
• Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-

bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VER
SION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgr
b_geotope 

  

  C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen Eine 
Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des 
LGRB kann im Internet unter folgender Adresse abgeru-
fen werden: https://www.lgrb-
bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im 
LGRBKartenviewer 
visualisiert werden (https://maps.lgrb-bw.de). Unsere 
Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raum-
ordnung und Bauleitplanung – haben wir aktuell in der 
LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und 
unter https://lgrbbw.de/download_pool/lgrbn_2019-
05.pdf  veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere 
LGRBNachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-
Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. Für wei-

  

https://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb
https://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen
https://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbbw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf
https://lgrbbw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf
https://lgrb-bw.de/Newsletter/
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tere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-
Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de Gerne zur Verfü-
gung. 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet 
unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-
bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb
_stellungnahmen.pdf  

08.08.2022 Regierungspräsidium 
Stuttgart 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 
Bezüglich des genannten Verfahrens äußert die Bau- 
und Kunstdenkmalpflege keine Anregungen oder Be-
denken. 

 Kenntnisnahme 
 

  2. Archäologische Denkmalpflege: 
 
Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand keine 
Kulturdenkmale bekannt. Wir bitten Sie dennoch, fol-
genden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 27 
DSchG in die Planunterlagen aufzunehmen:  
 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten 
archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-
schutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäo-
logische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik-
reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind 
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 
Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Siche-
rung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 

  
 
Kenntnisnahme 
 
Hinweise werden 
übernommen. 

22.08.2022 Regierungspräsidium Tü- I. Raumordnung  Kenntnisnahme 

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf


P:\Planung\P79_Unterwaldhausen\01_BPlan_Solarpark\09_TÖB\01_Aufstellung\02_Abwägung\20230315_Unterwh_BPlan_FF_PV_Abwäg_TÖBs_RG_Menz.docx 

Seite 25 

Datum Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Inhalt Stellungnahme der Verwaltung 
 

Beschlussvorschlag 

bingen Von der höheren Raumordnungsbehörde werden keine 
Einwendungen gegen die Planung vorgebracht. 

 

  II. Erneuerbare Energien und Klimaschutz 
Zu den Belangen des Klimaschutzes im Zusammenhang 
mit dem beantragten Vorhaben wird wie folgt Stellung 
genommen: 
(1) Unter Berücksichtigung der internationalen, europäi-
schen und nationalen Klimaschutzziele und -
Maßnahmen werden die Treibhausgasemissionen in 
Baden-Württemberg gemäß § 4 Klimaschutzgesetz Ba-
den-Württemberg (KSG BW) im Vergleich zu den Ge-
samtemissionen des Jahres 1990 zur Erreichung der 
Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 
schrittweise verringert. Nach § 4 S. 2 KSG BW erfolgt 
bis zum Jahr 2030 eine Minderung mindestens über den 
Zielwert 65 Prozent nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes hinaus. 

 Kenntnisnahme 
 

  (2) Gemäß dem Klimaschutzgrundsatz in § 5 Satz 1 
KSG BW kommt bei der Verwirklichung der Klima-
schutzziele der Energieeinsparung, der effizienten Be-
reitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung 
von Energie sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien 
besondere Bedeutung zu. Dies gilt gemäß § 5 Satz 2 
KSG BW auch, wenn es sich im Einzelfall um geringe 
Beiträge zur Treibhausgasminderung handelt. Dass es 
für das Erreichen der Klimaschutzziele besonders auf 
die in § 5 Satz 1 KSG BW genannten Maßnahmen an-
kommt, ergibt sich aus dem Umstand, dass ca. 90 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen energiebedingt sind.  
§ 5 Satz 2 KSG BW trägt der Tatsache Rechnung, dass 
der Beitrag einzelner Maßnahmen zum Klimaschutzziel 
verhältnismäßig klein sein kann. Die Klimaschutzziele 
können nur erreicht werden, wenn der Klimaschutz auf 
allen Ebenen engagiert vorangetrieben und konkrete 
Maßnahmen umgesetzt werden. Das KSG BW richtet 
sich daher mit einer allgemeinen Verpflichtung zum Kli-

 Kenntnisnahme 
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maschutz an alle Bürgerinnen und Bürger sowie mit be-
sonderen Regelungen an das Land, die Kommunen und 
die Wirtschaft. 

  (3) Gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 4 BNatSchG kommt 
dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung ins-
besondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien auch im Rahmen der Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zur dauerhaften Sicherung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts eine besondere Bedeutung zu. Die Nutzung er-
neuerbarer Energien beinhaltet also einen Beitrag zum 
nachhaltigen Umgang mit Naturgütern. Diese positive 
Wirkung des Klimaschutzes für den Naturschutz ist im 
Rahmen einer gegebenenfalls notwendigen Abwägung 
zwischen beiden Belangen ebenfalls zu berücksichtigen. 

 Kenntnisnahme 
 

  (4) Um die Klimaschutzziele nach § 4 KSG BW zu errei-
chen, kommt es entsprechend des Zielszenarios aus 
dem Forschungsvorhaben „Energie- und Klimaschutz-
ziele 2030“ wesentlich darauf an, dass zum einen im 
Vergleich zu 2010 bis 2030 rund 22 Prozent und bis 
2050 noch rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs 
eingespart werden. Zum anderen ist entscheidend, den 
Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergiever-
brauch bis 2030 auf 31 Prozent und bis 2050 auf rund 
80 Prozent auszubauen. 

 Kenntnisnahme 
 

  (5) Bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien 
bedarf es entsprechend des Zielszenarios aus dem For-
schungsvorhaben „Energie- und Klimaschutzziele 2030“ 
einer Erhöhung des Anteils an der Bruttostromerzeu-
gung von 31,5 Prozent im Jahr 2019  auf 56 Prozent im 
Jahr 2030.  
Bezogen auf die Potenziale in Baden-Württemberg 
kommt dabei dem Ausbau der Stromerzeugung durch 
Photovoltaikanlagen neben dem Ausbau der Windkraft 
eine Schlüsselrolle zu. Der Anteil an der Bruttostromer-
zeugung soll entsprechend des Zielszenarios bis zum 

 Kenntnisnahme 
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Jahr 2030 auf 18 Prozent anwachsen. Die installierte 
Erzeugungsleistung aus Photovoltaik wird im genannten 
Energieszenario für das Jahr 2030 in einer Größenord-
nung von rund 11.000 MW veranschlagt. Im Jahr 2019 
betrug die installierte Erzeugungsleistung aus Photovol-
taik in Baden-Württemberg 6.270 MW. 

  (6) Legt man bei der Frage des Ausbaubedarfs für die 
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen das 
Zielszenario zugrunde, so ist bis 2030 ein jährlicher Zu-
bau von 400 bis 500 MW erforderlich. Der Großteil soll 
dabei durch Photovoltaikanlagen an Gebäuden erzeugt 
werden. Freiflächenanlagen spielen jedoch eine wichtige 
ergänzende Rolle. 

 Kenntnisnahme 
 

  Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht als 
Standorte für Solarparks im Wesentlichen Konversions-
flächen und Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen 
und Schienenwegen vor. Mit der Freiflächenöffnungs-
verordnung (FFÖ-VO) hat Baden-Württemberg von der 
Länderöffnungsklausel auf Grundlage des Erneuerbare-
Energien-Gesetz Gebrauch gemacht und Flächen für 
jährlich maximal 100 MW PV-Freiflächenanlagen auf 
Acker- und Grünland in benachteiligten landwirtschaftli-
chen Gebieten geöffnet. 

 Kenntnisnahme 
 

  Somit sollen unter Ausnutzung der sehr guten solaren 
Einstrahlungswerte in Baden-Württemberg große Frei-
flächenanlagen im innerdeutschen Wettbewerb wettbe-
werbsfähig gemacht werden und damit zum Erreichen 
der Klimaschutzziele beitragen. Gleichzeitig soll eine 
übermäßige Beanspruchung von landwirtschaftlich oder 
naturschutzfachlich wertvollen Flächen verhindert wer-
den. 
 

 Kenntnisnahme 
 

  (7) Die photovoltaische Stromerzeugung erfolgt sehr 
emissionsarm. Unter Berücksichtigung des gesamten 
Lebenszyklus (Errichtung, Betrieb, Abbau) führt die Pho-
tovoltaiknutzung zu einer Treibhausgasminderung in 

 Kenntnisnahme 
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einer Größenordnung von rund 627 g CO2-Äquivalent je 
erzeugter Kilowattstunde Strom. 
 

  (8) Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft 
benötigten Strommenge und der mit der heute installier-
ten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien erzielbaren Strommenge ist so 
groß, dass jede neue Anlage benötigt wird, um diese 
Lücke zu verkleinern. Dies gilt gerade auch mit Blick auf 
die Zubau Entwicklung der vergangenen Jahre. Zusätz-
lich kommt es zum Erreichen der Klimaschutzziele auf 
internationaler und nationaler Ebene sowie auf Landes-
ebene außerdem auch darauf an, die Treibhaus-
gasemissionen so früh wie möglich zu vermindern, da 
die kumulierte Menge der klimawirksamen Emissionen 
entscheidend für die Erderwärmung ist. 
 

 Kenntnisnahme 
 

  (9) Das beantragte Vorhaben trägt deshalb zum Errei-
chen der Klimaschutzziele bei und sollte bei Vorliegen 
der übrigen Voraussetzungen genehmigt werden. 

 Kenntnisnahme 
 

  III. Landwirtschaft  
Durch die Planung werden ca. 2 ha besonders landbau-
würdige Flächen (Ackerfläche, Vorrangflur II) der pro-
duktiven Landwirtschaft entzogen, so dass landwirt-
schaftliche Belange betroffen sind.  
Grundsätzlich wird die Inanspruchnahme hochwertiger 
landwirtschaftlicher Flächen (Vorrangflur) für die Reali-
sierung von Freiflächen-Solar-Anlagen aus regional 
übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht kri-
tisch gesehen, insbesondere wenn dies in Regionen 
erfolgt, in denen landwirtschaftliche Flächen aufgrund 
der günstigen agrarstrukturellen Voraussetzungen be-
reits knapp sind. Aufgrund des überdurchschnittlichen 
Tierbesatzes im Landkreis Ravensburg sollte aus regio-
nal übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht 
hier grundsätzlich eine Umwidmung von landwirtschaftli-
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Beschlussvorschlag 

chen Flächen zur Energiegewinnung (Freiflächen-PV-
Anlagen) nur sehr verhalten, und an die lokalen Verhält-
nisse angepasst, erfolgen. Hierbei sollten möglichst Flä-
chen in Betracht gezogen werden, die aufgrund Boden-
güte, Flächenzuschnitt und Hangneigung von ver-
gleichsweise geringerer agrarstruktureller Bedeutung 
sind.  
Nach den vorliegenden Unterlagen zu urteilen, ist die 
Standortwahl ausschließlich durch die Flächenverfüg-
barkeit (Eigentum des Investors bzw. Betreibers) be-
gründet, agrarstrukturelle Belange wurden bei der 
Standortwahl nicht berücksichtigt. 

  Aufgrund der noch verhältnismäßig geringen Größe, und 
des in der Gemeinde Unterwaldhausen vergleichsweise 
geringen Tierbesatzes können hier aus regionalüberge-
ordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht die grund-
sätzlichen Bedenken gegenüber der Umwidmung hoch-
wertiger landwirtschaftlicher Flächen für die Realisierung 
von Freiflächen-PV-Anlagen zurückgestellt werden.  
Grundsätzlich wird jedoch angeregt, bei der Standort-
wahl agrarstrukturelle Belange besser zu berücksichti-
gen, und vornehmlich Flächen von geringerer agrar-
struktureller Bedeutung für die Realisierung von Freiflä-
chen-PV-Anlagen in Betracht zu ziehen. Bei fehlender 
Eigentümerschaft könnte dies ggfs. über einen Flächen-
tausch 

  

  IV. Straßenwesen 
Seitens der Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen wer-
den keine Einwendungen gegen das o.g. Bebauungs-
planverfahren erhoben. 
Das Plangebiet befindet sich abseits klassifizierter Bun-
des- und Landesstraßen, so-dass deren straßenrechtli-
che Belange nicht betroffen sind. 

 Kenntnisnahme 
 

  V. Naturschutz 
Anhand der vorgelegten Unterlagen lässt sich die Betrof-
fenheit der Belange der höheren Naturschutzbehörde 

 Kenntnisnahme 
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momentan noch nicht bewerten. 
 

02.09.2022 Telekom wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Plan-
verfahren "PV-Freiflächenanlage" in Unterwaldhausen. 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) -als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtig-
te i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG- hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rech-
te und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir 
keine Einwände. 
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikati-
onslinien der Telekom, wie aus beigefügtem Plan hervor 
geht. Je nach Bedarf des geplanten Bauprojektes sind 
mehr oder weniger Telekommunikationsinfrastruktur 
notwendig. Günstigenfalls ist nur eine Hauszuführung 
notwendig, die von Bauherren bei unserem Bauherren-
service zu beantragen ist. Der/die Bauherren mögen 
sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn über unser Internet-
portal des Bauherrenservice oder unserem Eingangstor 
für die Hauszuführungen melden. 
Die Kontaktdaten lauten: 
Tel. +49 800 3301903 
Web: httP-s://www.telekom.de/bauherren 
Hinweis: 
Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfachadres-
se I Bitte nur noch diese benutzen, sie lautet: T NL Su-
edwest Pti 32 BauleitP-Ianung@telekom.de  
Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 

 Kenntnisnahme 
 

mailto:BauleitP-Ianung@telekom.de
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02.09.2022 Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

 

  

26.07.2022 Terranets bw wir bedanken uns für die Beteiligung am oben genann-
ten Bebauungsplanverfahren. 
In Geltungsbereich des oben genannten Bebauungspla-
nes (gilt nur für rot markierten Bereich) liegen 
keine Anlagen der terranets bw GmbH, so dass wir von 
dieser Maßnahme nicht betroffen werden. 
Um eine schnellstmögliche Antwort zu erhalten, nutzen 
Sie bitte zukünftig den Link zur kostenlosen 
BIL Online-Leitungsauskunft: www.bil-
leitungsauskunft.de 

 Kenntnisnahme 
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Beschlussvorschlag 

Entsprechende Planunterlagen haben in der Zeit vom 29.08.2022 bis einschließlich 26.09.2022 im 
Rathaus Unterwaldhausen während den Dienstzeiten ausgelegen. Es wurde nach § 3 Abs. 1 
BauGB Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Gegen die Unterlagen wurden keine Einwendungen oder Anregungen erhoben. 

 Kenntnisnahme 

 
Aufgestellt: 08.09.2022 / 07.03.2023 
 

 
Roland Groß 
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